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und Gegengründe für die Ort übliche Ab- mehr der wenıger davon abweichende Ge-
lehnung der Hıstor1izıtäit Jesu Christı und die gendarstellung der Moskauer Autoren. Nach

solchem Überblick WIr versucht, UÜberein-soziale, SENAUCIT ökonomische Begründung des
„Christus-Mythos“. Niıcht genügend durch- stımmungen und unterscheidende Autftassun-
sicht1g erscheint dem Rezensenten der Schlufß- gCnh möglichst pragnant einander gegenüber-
absatz: „Probleme der Verkündigung und zustellen un nsatze eıner weiterführen-
hrer Kritik“ mit den Zwischenüberschriften: den Synthese bieten. Der Kommunısmus-
»I Dıie Grundkomponenten neutestamentli- artıkel acht 7zusätzlich auf sOoz1alwissen-
cher Überlieferung“, nämlich Sünde, (zesetz schaftstheoretische Implikationen aufmerk-
und Erlösung; 78 Von der theologischen Samn, die auf die Rückbezogenheıit un auf
Beurteilung der Geschichte DALT. geschichtlichen den (ın Frage gestellten) Wissenschaftscharak-

zLer kommunistischerBeurteilung der Theologie“; AL Zur Struk- Zukunftsvorstellungen
LUr der marxistischen Argumentatıion“ autf hinweisen. Aus der unübersehbar vewordenen
dem Fundamen e1nes letztlich ökonomischen Fülle der Literatur werden NUur wesentliche
Determin1ısmus; IV Die Herausbildung einer Schriften ausgewählt 1ler liegt die Meiıster-
alschen Dialogsituation“ un SV. Die wech- chaft 1n der Beschränkung!
selseitige Unzulänglichkeit der Kritik“ durch Die PENANNTLEN Beispiele mögen AT Kenn-
Beschränkung auf eın reıiın hıistorisches Funda- zeichnung des Werks genugen Nachdem Ma  =)

ment. Von der Gesamtthematik her beson- 1M Band eınen Artikel ber Ludwig Feuer-
ers zentral un ANSCMECSSCH umfangreıch bach vermißt hatte, bringt der vorliegende
sind die beiden Artikel „Kapıtalismus“ un wel umfangreıche Abhandlungen ber Karl
„Kommuniısmus“. Jedesmal geht N Zuerst Kautsky und Ferdinand Lassalle. Auch
SCHNAUC Begriffsbestimmungen, dann die wurden Hınweise der weltweiten Kritik be-
geschichtliıchen Grundlagen besonderer rücksichtigt, daß das Lexikon für alle, die
Berücksichtigung VO'  e} Marx-Engels und der sich mıiıt einschlägiger Thematık eschäftigen,
SOWJetunıon, W1e S1e VO  } „westlicher“ For- VO:  ; hohem Nutzen seın kann
schung hergestellt werden. Darauft folgt die Falk SJ

Staat und Kirche

Essener Gespräche ZUm Thema Staat UN möglichst breite Basıs stellen versucht. Das
Kırche Hrsg. V, Joseph KRAUTSCHEIDT und gilt einmal für iıhren betont interdisziplinären
Heıner MARRE. Münster: Aschendorf. Bd Charakter, dokumentiert durch die Teil-

nahme namhafter Vertreter des Staatskirchen-1969 148 Kart. 6,80; 1969 104
arft. 4,80; 1969 194 Kart 8,80; rechts, der Geschichts- und Politikwissenschaft

1970 266 Kart. 15,—. SOWI1e der Kanonistik un Theologie; das gilt
In der sıch intensivierenden Kontroverse AAn anderen für die bemerkenswerte Band-

das Verhältnis VO:  ; Staat un Kirche 1St breite der 1n den Berichtsbänden siıchtbar
ıcht MIL1t Analysen un Forderungen gyedient, werdenden Posıitionen.
die einer Schwarzweißmalerei Vorschub le1- Die Referate konzentrieren sich (Bd auf
SteN, die polemisch vergröbern, difte- historisch-politische (Hans Maıer) und sozjal-
renzieren 1St, die Ite Ressentiments9 theologische Fragen (Gustav Ermecke) 1mM

1Ur Realitätsbezogenheit törderlich seıin Verhältnis VO  3 Staat, Kırche und Gesellschaft
ann. Dem Bemühen ine solche nüchterne Einschlu{fß verfassungsrechtlicher und
Position siınd die VO: Bistum Essen se1it 1966 kirchenpolitischer Probleme der Kırchen als
durchgeführten Gespräche ZzZu Thema Staat Körperschaften des öffentlichen Rechts (Ale-
und Kirche gewidmet. Dıiıe Veranstalter ha- xander Hollerbach) un: der Gegenwartsten-
ben diese Gespräche VO  e} Anfang auf eine denzen 1m Staatskirchenrecht der Bundesre-
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publik (Ulrich Scheuner). Sıe konzentrieren Iuns der Kırche bedeuten.So wird festgestellt,
sıch ferner (Bd auf einschlägige anthropo- eın Blick ber die deutschen renzen beweise,
ogische (Georg cherer) und theologische „dafß es keine allgemeinrechtliche Verpflich-
Gesichtspunkte (Franz Böckle) SOWI1e auf für Lung des Staats x1bt, die Kırchen mit Privi-
die Bundesrepublik bedeutsame Gegenwarts- legien, die über den Rahmen des durch das
iragen 1ın Rechtsordnung und gesellschaftlicher Grundrecht auf freje Religionsausübung de-
Wirklichkeit au. Mikat) FEınen zentralen terminıerten Notwendigen hinausgehen, AaUS-

Platz (Bd nehmen historische un: theo- zustatten“ Mikat) Oder auch, das Grund-
ogische (Erwın serloh), rechtsgeschichtliche recht der Religionsfreiheit se1 unbestimmt
un: grundgesetzliche Fragen der Religions- und „Ohne eın komplementäres Organısa-

t1onsprinz1ıp keine zureichende Gestaltungs-freiheit Joseph Listl) und Te Behandlung
1n der Verfassungsrechtsprechung der Bundes- grundlage für ine konkrete kirchenrechtliche
republik (Herbert Scholtissek) e1n. Nıcht Ordnung“ Listl).
nıger ausführlich (Bd werden die weltan- Zusammenfassend 1St festzuhalten, daß 1n
schauliche un konfessionelle Neutralität des den Erörterungen Juridische Aspekte eutlich
Staats (Klaus chlaich), die politische 'heo- M1t größerer Aufmerksamkeit behandelt WOT-

logie (Hans Maıer, Karl Lehmann) sSOW1e das den sind. Die gegenüber der staatlıchen Ebene
kontroverse Problem der Kirchensteuer Wil- heute mindestens ebenso wichtige Frage der
helm Steinmüller) eroOrtert. gesellschaftlichen Verankerung der Kirchen

un!: die MIit besonderem Nachdruck e1nset-Nıcht übersehen wird, da die Stellung der
Kirchen 1n der Rechtsordnung zunehmend zenden Bemühungen eine erneuertie und
VO  - der Rolle des Glaubens 1n der Gesellschaft fortentwickelte Ekklesiologie jedoch sefzen

abhängig 1St. Wenn auch daran testzuhalten Daten, hne diıe eine adäquate und auf inne-
sel, „daß der Rückgang der relig1ösen Praxıs, L' GT Legitimation beruhende kirchenpolitische
solange die Menschen 1n der Kiırche bleiben, Orientierung nıcht möglıch 1St. Es 1St hof-
solange S1e iıcht Aaus der Kırche austreten, fen, daß 1n den künftigen Veröffentlichungen
für das Staatsrecht irrelevant ist”. WITr:! esS dieser Reihe Aspekte der enannten Art eine
doch „auf die Dauer nıcht ausbleiben, da: größere Berücksichtigung inden Fruchtbare
das soziologische Moment der Abwanderung nsäatze hıerzu sınd bereıits gemacht worden.
sich auch 1m Rechtsbereich ühlbar macht  « Was jedenfalls 1n den bisherigen Reteraten

Maıer). Uun!: 1n den anschließend wiedergegebenen
Dıie Diskussion darüber, 1eweıt der Kirche Diskussionen sorgfältiger Differenzierung,

Gründlichkeit, Weıte des Horıizonts un!eine rechtliche Sonderstellung einzuräumen
ISt, sıch 1n Erörterungen fort, ob die produktivem Zukunftsdenken vorgelegt wird,
allgemeinen bürgerlichen Freiheiten 1mM 1iInn gehört ZUuU Besten, w as ZUr kirchenpolitischen
der Grundrechte und VOT allem der eli- Sıtuation 1n der Bundesrepublik veröftent-
gionsfreiheit eine ausreichende Statussıche- ıcht worden 1St Langner
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